
  

 

 
 

GZ.: BMI-LR1423/0024-III/1/a/2012 
 

 

Wien, am 08. August 2012 
 

An das 
Bundesministerium für Finanzen 
 
 
Hintere Zollamtsstraße 2b 
1030 W I E N 
 
Zu Zl: BMF-010000/0010-VI/1/2012 
 
 

 
 

Michaela Frasl 

BMI - III/1 (Abteilung III/1) 

Herrengasse 7, 1014 Wien 

Tel.: +43 (01) 531262360 

Pers. E-Mail: Michaela.Frasl@bmi.gv.at 

Org.-E-Mail: BMI-III-1@bmi.gv.at 

WWW.BMI.GV.AT 

DVR: 0000051 

Antwortschreiben bitte unter Anführung der GZ an 

die Org.-E-Mail-Adresse.  

 

    
Betreff:  Legistik und Recht; Fremdlegistik; BG-BMF 

Bundesgesetz, mit dem das EU-Amtshilfegesetz erlassen wird und das 
Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das 
Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Gebührengesetz 
1957, das Glücksspielgesetz, das Grunderwerbsteuergesetz 1987, das 
Versicherungssteuergesetz 1953, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das 
Flugabgabegesetz, das Neugründungs-Förderungsgesetz, das 
Stiftungseingangssteuergesetz, die Bundesabgabenordnung, das 
Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010, das Normverbrauchsabgabegesetz 
1991, das Biersteuergesetz 1995, das Mineralölsteuergesetz 1995, das 
Alkoholsteuergesetz, das Schaumweinsteuergesetz 1995, das Tabaksteuergesetz 
1995, das Tabakmonopolgesetz 1996, das Finanzstrafgesetz und das 
Ausfuhrerstattungsgesetz geändert werden (Abgabenänderungsgesetz 2012 – 
AbgÄG 2012) sowie Änderung der Verordnung des Bundesministers für Finanzen 
betreffend die Umsätze von Abfallstoffen, für die die Steuerschuld auf den 
Leistungsempfänger übergeht (Schrott-Umsatzsteuerverordnung – Schrott-UStV), 
Änderung der Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der die 
Anforderungen an eine auf elektronischem Weg übermittelte Rechnung bestimmt 
werden, Verordnung der Bundesministerin für Finanzen zur sechsten Änderung der 
FinanzOnline-Verordnung 2006 und Verordnung der Bundesministerin für Finanzen 
zur fünften Änderung der FinanzOnline-Erklärungsverordnung 

 

 

Aus der Sicht des Bundesministeriums für Inneres ergeben sich zu dem im Betreff 

bezeichneten Entwurf folgende Bemerkungen: 

 

Zu Artikel 6 (Änderung des Gebührengesetzes 1957): 
Zu Art. 6 der gegenständlichen. Novelle wird angeregt, die bisher nicht erfolgte Anpassung 

des Gebührengesetzes an die seit dem Fremdenrechtsänderungsgesetz 2011 neue 

Systematik der Aufenthaltstitel wie folgt vorzunehmen: 

Der Klammerausdruck in § 14 Tarifpost 8 Abs. 5 Z 1 lit. a Gebührengesetz 1957 hätte „§ 8 

Abs. 1 Z 1 bis 6, 8 und 10 NAG“, jener in lit. b „§ 8 Abs. 1 Z 7 und 9 NAG“ zu lauten.  

 

12/SN-389/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 3

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



- 2 - 

Zudem wird angeregt, die in § 14 Tarifpost 8 Abs. 5a Gebührengesetz 1957 genannten 

unionsrechtlichen Dokumentationen entsprechend ihrer Zitierweise im NAG jeweils unter 

Anführungszeichen zu setzen. 

 

Zu einer Pauschalierung der Gebühren für waffenrechtliche Dokumente im Zusammenhang 

mit der Waffengesetz-Novelle 2010 darf auf die interministeriellen Gespräche zwischen BMF 

und BM.I hingewiesen werden.  

 

 

 

Für die Bundesministerin: 

 

Mag. Peter Andre 
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